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2005 
Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über das Amt eines Parlamenta
rischen Staatssekretärs für 

besondere Regierungsaufgaben im Lande 
Nordrhein -Wes tfalen 

Das Gesetz über das Amt 'eines Parlamentarischen 
Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 11. März 1986 (GV 
NRW S. 109), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset
zes vom 20. Dezember 2007 (GV NRW S. 750), wird wie 
folgt geändert: 

In § 9 Satz 2 wird die Angabe "Ablauf des Jahres 2011" 
durch die Angabe "bis zum 31. Dezember 2016 und 
danach alle fünf Jahre" ersetzt. 

7134 
Artikel 4 

Änderung des Gesetzes über Unschädlichkeitszeugnisse 

Das Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse vom 
39. März 1966 (GV NRW S. 136), zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV 
NRW S. 662), wird wie folgt geändert: 

1. § 15 a wird aufgehoben. 

2. In § 16 Absatz 1 wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: "Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2015 außer Kraft." 

7134 
Artikel 5 

Änderung des Gesetzes betreffend die Ergänzung der 
Gesetze über die 

Errichtung von Marksteinen vom 7. Oktober 1865 
und vom 7.April 1869 

Das Gesetz betreffend die Ergänzung der Gesetze über 
die Errichtung von Marksteinen vom 7. Oktober 1865 und 
vom. April 1869 vom 24. Mai 1901 (PrGS. 7 S.145/PrGS. 
NRW S. 161), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Geset
zes vom 18. November 2008 (GV NRW S. 706), wird wie 
folgt geändert: 

In § 3 wird die Zahl ,,2011" durch die Zahl ,,2013" 
ersetzt. 

203011 
Artikel 6 

Änderung des Gesetzes zur Anhebung 
der Beförderungsämter für Bedienstete des allgemeinen 
Vollzugs- und des Werkdienstes in Justizvollzugsanstal
ten sowie des Krankenpflegedienstes im Justizvollzugs-

krankenhaus Nordrhein-Westfalen in leitenden 
Funktionen vom 18. Dezember 1996 

Das Gesetz zur Anhebung der Beförderungsämter für 
Bedienstete des allgemeinen Voilzugs- und des Werk
dienstes in Justizvollzugsanstalten sowie des Kranken
pflegedienstes im Justizvollzugskrankenhaus Nordrhein
Westfalen in leitenden Funktionen vom 18. Dezember 
1996 (GV NRW S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 10. November 2009 (GV NRW S. 572), 
wird wie folgt geändert: 

In § 6 wird die Zahl ,,2011" durch die Zahl ,,2013" 
ersetzt. 

Artikel 7 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 19. Oktober 2011 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Der Finanzminister 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

und für 
den Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Dr. N orbert Wal t e r - Bor j ans 

(L. S.) 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 
zugleich für 

den Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr 

Ute Sc h ä f e r 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

zugleich für 
die Ministerin für Schule und Weiterbildung, 
den Minister für Inneres und Kommunales, 

den Justizminister, 
den Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz, 
die Ministerin für Innovation, Wissenschaft und For

schung 
und die Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa 

und Medien 

Barbara S t e f f e n s 

- GV NRW 2011 S. 498 

100 
Gesetz zur Änderung 

der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Vom 25. Oktober 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

100 
Artikel! 

Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-West-
falen 

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
28. Juni 1950 (GV NRW S. 127), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Juni 2004 (GV NRW S. 360), wird wie 
folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das Nähere 
regelt ein Gesetz." 

2. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Schulgeld wird nicht erhoben." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "der Schul
geldfreiheit für die weiterführenden Schulen 
sowie" gestrichen. 

3. Artikel 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "auf" das Komma 
und die Wörter "die Teil der Volksschule ist" gestri
chen. 

b) In Satz 2 werden die Wörter "Die Gliederung des 
Schulwesens" durch die Wörter "Das Schulwesen" 
ersetzt. 

c) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

"Das Land gewährleistet ein ausreichendes und 
vielfältiges öffentliches Schulwesen, das ein geglie
dertes Schulsystem, integrierte Schulformen sowie 
weitere andere Schulformen ermöglicht." 

4. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 
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b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt 
gefasst: 

,,(1) Schulen müssen entsprechend ihren Bildungs
zielen nach Organisation und Ausstattung die Vor
aussetzungen eines geordneten Schulbetriebs 
erfüllen." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Die Absätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

e) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die Absätze 
3 und 4. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 25. Oktober 2011 

Die Landesregierung 
N ordr hein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Der Finanzminister 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

Dr. Norbert Wal t e r-B 0 r ja n s 

(L. S.) 

Für die Ministerin für Schule und Weiterbildung, 
. den Minister für Inneres und Kommunales 

und den Justizminister 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV. NRW. 2011 S. 499 
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